
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundverantw .Redakteur: 279
FRANZXAVERFRIEDRICH 2 . September1933 .Wien ,am .

MietzinszuschüsscderGemeindeWien.
DervomGemeinderatder StadtWieneingesetzteBeirat ,dem

die Entscheidungüber die GewährungvonZuschüssenzuHauptmietzinsen
zusteht ,die das Viertausendfache des Friedenszinses übersteigen,hielt
kürzlichseineneunzigsteSitzungab .In dieser SitzungwurdendieAnsuchen
von663Parteien in 79 HäusernbehandeltundMietzinszuschüsse imBetrage
von monatlich . 467Schilling bewilligt .Insgesamt hat der Beirat bisher
den Ansuchonvon53 . 756Parteien in . 262Häusernstattgegeben undzusammen
Monatsbeiträgein derHöhevon307. 379Schillinggenehmigt.
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VerkehrsbeschränkungenaufderHeiligenstädterbrücke.
Zur Schonungder BrückenkonstruktionderHeiligenstädter¬

brückehatderWienerMagistratimEinvernehmenmitderBundespolizeidi¬
rektion eine Verordnungerlassen ,wonachdie zulässigeHöchstbelastung
fürFahrzeugemitzehnTonnenGesamtgewicht ,fürKraftwagenzügemit17' 5
TonnenGesamtgewichtundfürFussgängermit350KilogrammaufdenGeviert¬
meterfestgesetztwordenist . MenschenansammlungensindaufderBrückever¬
boten.UmzügeunddasMarschierengeschlossenerVerbändesindnuraufden
Gehwegen,nurin losenGruppenundnichtimGleichschrittgestattet.Auf
der sonst leerenFahrbahndürfensich nurein Fahrzeugvon515Tonnen
bis zu 1o Tonnenoder ein Kraftwagenzugmit 17 ' 5TonnenGesagewichtoder
höchstenszweiwenigerals ' 5TonnenschwereFahrzeugebefinden .BeiHer¬
ankommeneines Strassenbahnzugesan die Brückeist das Einfahrenanderer
Fahrzeugeauf die Brückein jeder Fahrtrichtungverboten .FürFahrzeuge ,
die die Brückenkonstruktion nicht in höherem Masse als die vorgenannten

Belastungenbeanspruchen ,könnenin besonderenFällen AusnahmenvomMa¬
gistrat imEinvernehmenmit der Bundespolizeidirektionbewilligtwerden.
UebertretungendieserVerordnungwerdenvonderBundespolizeidirektion
gemässdemStrassenpolizeigesetzmitGeldstrafenbis zu 500Schilling ,
bei erschwerendenUmständenmitArrestbis zu 1 Wochenbestraft ,deran
Stelle odernebenderGeldstrafeverhängtwerdenkann.

FreigabederPrater-Hauptallee.
AufAnsuchender WienerStadion - Betriebsgesellschafthat

derMagistratdiePrater-Hauptalleeübermorgen,Sonntag ,von12Uhrbis
20 Uhr in der Strecke vomPraterstern bis zur Meiereistrasse für Ben¬
zinkraftfahrzeugemit AusnahmevonKrafträdern ,Last -undGesellschafts¬
wagenfreigegeben .
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